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Herausgegriffen
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VBS-Chefin Viola Amherd will, dass das

Öffentlichkeitsprinzip im VBS konsequent zur
Anwendung kommt. Sie hat entsprechende
Aufträge erteilt, um die Prozesse zu optimieren.

VBS-Chefin Viola Amherd beauftragte im

Februar 2019 die Interne Revision VBS, die
Einhaltung des Öffentlichkeitsprinzips im VBS zu

prüfen. Die Revision legte ihren Prüfbericht
Behandlung BGÖ-Gesuche im VBS im Juni 2019

vor. Der Bericht kommt zum Schluss, dass sich

die Anwendung des Öffentlichkeitsprinzips im

VBS grundsätzlich etabliert habe und die

diesbezüglichen Vorgaben eingehalten würden.
Aber: Das VBS wirke gegen aussen gelegentlich
noch intransparent und verschlossen.

Der VBS-Chefin ist Transparenz wichtig. In

der Departements- und der Geschäftsleitung
wurde deshalb «die Anwendung des

Öffentlichkeitsprinzips» besprochen. Zudem wurden die
Öffentlichkeitsberatenden im VBS von Bundesrätin

Amherd beauftragt, den Gedankenaustausch

untereinander weiter auszubauen und

ihren Kontakt zu den Kommunikationsverantwortlichen

und den Linienvorgesetzten weiter
zu vertiefen. Ziel solle sein, die Bewirtschaftung
der Gesuche weiter zu optimieren sowie die
statistischen Angaben möglichst vollständig
zu erfassen; der administrative Aufwand solle
sich dabei in angemessenem Rahmen halten.

Empfehlungen und laufende Abklärungen
Zur Umsetzung des Auftrags der Chefin VBS

trafen sich die Öffentlichkeitsberatenden des

VBS im Oktober 2019 zu einer Konferenz. Fazit:

- Für die Definition von BGÖ-Gesuchen und

deren statistischen Erfassung gilt im VBS:

Zu erfassen sind grundsätzlich alle Anfragen
(auch telefonische) nach einer Kopie eines

amtlichen Dokuments, nach Einsicht in ein

solches Dokument, nach einem Auszug aus
einem solchen Dokument oder nach einer
Auskunft über den Inhalt eines solches
Dokuments.

- Welche Anfragen über alle Departemente
und die Bundeskanzlei gesehen als BGÖ-Gesuche

erfasst werden und welche nicht,
beabsichtigt die interdépartementale Arbeitsgruppe

«Transparenz» unter der Leitung des

Bundesamtes für Justiz zu klären. Dies hat
die Departementsleitung VBS am 21. Februar

2020 zur Kenntnis genommen. Die nächste

Sitzung der Arbeitsgruppe Transparenz
wird Ende Juni 2020 stattfinden.

- Künftig wird den Kommunikationsdiensten

derGruppe Vund derÄmterdie Möglichkeit
geboten, ebenfalls an Konferenzen der
Öffentlichkeitsberatenden teilzunehmen.

Öffentlichkeitsgesetz (BGÖ)

Am 1. Juli 2006 wurde das Öffentlichkeitsgesetz

(BGÖ) in der Schweiz in Kraft gesetzt und

brachte in der Bundesverwaltung den Wechsel

vom Geheimhaltungsgrundsatz hin zum
Öffentlichkeitsprinzip. Die Anwendung des

Öffentlichkeitsprinzips soll die Transparenz in

der Organisation und bei den Tätigkeiten der

Verwaltung fördern. Es trägt zur Information
der Öffentlichkeit bei, indem es den Zugang
zu amtlichen Dokumenten gewährleistet,
und es schafft damit zusätzliches Vertrauen
in Staat und Behörden. Zudem soll das

Verwaltungshandeln besser durchschaubar und

nachvollziehbar gemacht werden. Im VBS

regeln Weisungen die Umsetzung des

Öffentlichkeitsprinzips. Darin wird festgehalten, dass der

Vollzug dezentral in den Verwaltungseinheiten
erfolgt. Diese bestimmen mindestens eine
Öffentlichkeitsberaterin oder einen
Öffentlichkeitsberater für ihren Bereich.

Quelle: Recht VBS und GS-VBS 29.04.2020

SR 152.3 Bundesgesetz über das
Öffentlichkeitsprinzip der Verwaltung (Öffentlichkeitsgesetz,

BGÖ), vom 17. Dezember 2004 (Stand
am 19. August 2014)

Weisungen über die Umsetzung des

Öffentlichkeitsprinzips im VBS, vom 14. Oktober
2011; Geltungsfrist verlängert bis längstens
am 31.12.2021

Roland Haudenschild
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